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Jugendhilfe im Strafverfahren
Theaterstraße 3
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Aufgaben der Jugendhilfe im Strafverfahren
(Juhis)

• Die Fachkräfte sind zuständig für straffällig gewordene 
Jugendliche ab 14 Jahren und deren 
Erziehungsberechtigte.

• Die Fachkräfte betreuen und beraten die jungen 
Menschen und ihre Eltern während des gesamten 
Strafverfahrens

• Die Jugendhilfe im Strafverfahren informiert das 
Jugendgericht mit einer fachlichen Stellungnahme 
über die persönlichen Hintergründe und sozialen 
Zusammenhänge der / des Beschuldigten.

• Die Juhis unterbreitet Vorschläge zur Anwendung des 
Strafrechtes bzw. Jugendstrafrechtes.
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Aufgaben der Jugendhilfe im Strafverfahren

• Im Rahmen der Mitwirkung der Jugendhilfe im 
jugendgerichtlichen Verfahren werden über die Polizei 
und Staatsanwaltschaft Informationen über die 
straffälligen jungen Menschen mitgeteilt.

• Die Polizei informiert zeitnah über aktuelle 
Ermittlungsverfahren.

• Die Jugendhilfe im Strafverfahren prüft frühzeitig, ob  
Leistungen der Jugendhilfe notwendig sein können.

• Die Fachkräfte der Juhis nehmen regelhaft an den 
Gerichtsverhandlungen teil.

• Die Jugendhilfe im Strafverfahren überwacht, begleitet 
und vermittelt auch die vom Gericht per Beschluss 
festgelegten ausgeurteilten Auflagen und Weisungen. 
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Aufgaben des Täter Opfer Ausgleichs

Als Täter-Opfer-Ausgleich bezeichnet man die 
Konfliktklärung und Wiedergutmachung in einer 
persönlichen Begegnung unter Beteiligung einer 
neutralen Vermittlerin. Beschuldigte und Geschädigte 
haben die Möglichkeit über den Vorfall zu sprechen, eine 
friedliche Klärung ihres Konfliktes herbeizuführen und 
eine Form der Wiedergutmachung zu finden, mit der 
beide Seiten einverstanden sind. Täter-Opfer-Ausgleich 
ist der Versuch, die negativen Folgen einer Straftat zu 
verringern.





Haus des Jugendrechtes
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Haus des Jugendrechtes

• Im Mai 2021 wurde das Haus des Jugendrechtes in Kassel 
eröffnet.

• Kassel war damit das sechste Haus des Jugendrechtes in 
Hessen. Weitere Häuser sind inzwischen eröffnet bzw. sind 
in Planung.

• Im Haus des Jugendrechtes sind die Polizei, die 
Staatsanwaltschaft und die Jugendhilfe im Strafverfahren 
mit dem Täter Opfer Ausgleich verortet.

• Grundsatz ist Behördenübergreifend auf strafrechtlich 
relevantes Verhalten von jungen Menschen zeitnah und mit 
abgestimmten Maßnahmen zu reagieren.  
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Ziele vom Haus des Jugendrechtes

• Verbesserung und Beschleunigung von 
behördenübergreifender Zusammenarbeit.

• Verkürzung der Verfahrensdauer aufgrund der schnelleren 
und besser abgestimmten Reaktion.

• Die Zusammenarbeit mit jugendlichen Intensivstraftätern 
wird intensiviert und verbessert.

• Entwicklung niedrigschwelliger und zeitnaher Präventions-
und Interventionsangebote.

• Der Opferschutz und die Reflektion der Tat seitens des 
Täters werden durch den Täter Opfer Ausgleich gestärkt.  
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Zusammenarbeit im Haus des 
Jugendrechtes

• Hauskonferenz
 Quartalstreffen mit Polizei, Staatsanwaltschaft und Jugendhilfe 

im Strafverfahren
 Aktuelle Themen, organisatorische Aspekte und terminliche 

Absprachen

• Fallkonferenz
 Einzelfälle werden mit Beteiligung der jungen Menschen und 

den fallzuständigen Fachkräften individuell durchgeführt. 

• Basis Treffen in Kleingruppen
 Bei Bedarf ein bis zweimal im Monat in den jeweiligen 

Stadtbezirken.

• Leitungstreffen
 Die Leitungen im Haus des Jugendrechtes treffen sich 14 tägig.





Zahlen der Jugendhilfe im Strafverfahren 2023
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Zahlen der Jugendhilfe im Strafverfahren 
im Jahre 2023

• Insgesamt wurden 1146 Anzeigen bearbeitet.
 Davon wurden 109 Fälle im Rahmen der Diversion und 

237 Diversionsfälle mit Auflagen eingestellt.

• Insgesamt wurden 571 Gerichtstermine begleitet.

• 133 Ordnungswidrigkeiten wurden bearbeitet.

• Es wurden 34 Sexualstraftaten bearbeitet, von denen 11 
Fälle angeklagt wurden.

• Es wurden insgesamt 98 ambulante Hilfen (Schwitzen statt 
Sitzen, Gewaltpräventionstraining, Verhaltenstraining für 
sexuell grenzverletzende jungen Menschen) eingeleitet.

• In 74 Fällen wurde ein Täter Opfer Ausgleich durchgeführt.





Vielen Dank
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